
Kreisverwaltung
Germersheim

KreisveNaltunq - 76725 Germersheim

An die Erziehungsberechtigten
von Schülerinnen und Schülern
im Landkreis Germersheim,
die mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zur Schule fahren

Bankkonten:
Sparkasse Germersheim-Kandel (BLZ 548 514 40)
Kto.Nr. 20 000 147
Postgiroamt Ludwigshafen (BV 545 100 67)
Kto.Nr. 54 306 73
VR-BANK Landau/Rülzheim (BLZ 548 625 00)
Kto.Nr. 10 700 10

I nfoblatt zur Sch ü lerbeförderu ng

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Möglichkeiten der Schülerbeförderung mit
öffentlichen Verkehrsmitteln im Kreis Germersheim informieren.

Die Schülerbeförderung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Landes Rheinland-
Pfalz. Zuständig für die Umsetzung im Landkreis ist die Kreisverwaltung Germersheim. Die
Beförderung der Schülerinnen und Schüler erfolgt im öffentlichen Linienverkehr durch die
Regionalbusverkehr Südwest GmbH (RVS) bzw. durch die von ihr beauftragten Subunter-
nehmer. Kinder und Jugendliche erhalten eine Jahreskarte, die für das laufende Schuljahr
ausgestellt wird. Der Antrag ist in der Regel für die Dauer des Schulbesuchs einmal zu stel-
len. Der Kreisverwaltung Germersheim ist jedoch mitzuteilen, wenn sich der Wohnsitz der
Schülerin bzw. des Schülers ändert, die Schülerin bzw. der Schüler die Schule wechselt oder
die Beförderung aus sonstigem Grund entfällt.

Der Landkreis Germersheim ist Mitglied des Karlsruher Verkehrsverbunds (KW) und des
Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). Daher haben Sie die Möglichkeit, zwischen zwei
verschiedenen Monats- bzw. Jahreskarten zu wählen, nämlich der Scoolcard des KW oder
dem MAXX-Ticket des VRN. Beide Karten können auch privat genutzt werden, wodurch
sich für die Schülerinnen und Schüler ein erheblicher Mehnruert ergibt.

Für das Schuljahr 201012011 ermöglicht der Landkreis Germersheim, alle Anträge zur
Schülerbeförderung auch über das Internet zu stellen.
Die Onlinebeantragung garantiert lhnen vorrangige und schnelle Bearbeitung und er-
möglicht das elektronische Beifügen notwendiger Unterlagen (Foto, ...).

Die Online-Beantraqunq startet voraussichtlich in der 5. KW 2010.

Sie erreichen den Antrag direkt unter ww\rv.sbf.kreis-qermersheim.de oder über die Home-
page der Kreisverwaltung www.kreis-qermersheim.de .

Die gewohnten Antragsformblätter sind weiterhin an der Schule lhres Kindes verfügbar.

Hausanschrift: Luitpoldplatz 1 ,76726 Germersheim . E-Mail: kreisverwaltung@kreis-germersheim.de . Internet: www.kreis-oermersheim.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag vormittags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag Nachmittag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag

Nachmit tag von 13.30 Uhr b is 18.00 Uhr



1. ScoolGard

Die ScoolCard ist ein Angebot des Karlsruher Verkehrsverbunds (KW) und gilt im gesamten
KW-Verbundgebiet, auch an Wochenenden und Feiertagen. Die ScoolCard kostet dezeit
36,50 9Monat (Tarifstand September 2009). Sie wird in Form einer Kunststoff-Karte
(Scheckkartenformat) mit Lichtbild ausgegeben. Die ScoolCard hat zwölf Monate Gültigkeit,
ist aber nur für zehn Monate zu zahlen.

Sollten Sie Anspruch auf Kostenübernahme der ScoolCard haben, wird lhnen diese im Laufe
der Ferien durch den KW zugeschickt oder am 1. Schultag durch das Sekretariat der Schule
ausgehändigt. Besteht kein Anspruch auf die Übernahme von Fahrtkosten, erhalten Sie von
der Kreisverwaltung Germersheim eine schriftliche Ablehnung.

Der Eigenanteil beträgt dezeit 32,00 € pro Monat (Stand Januar 2010). Dieser ist für die
Monate September bis Juni zu zahlen. Das Geld wird von lhrem im Antrag angegebenen
Konto rückwirkend für den jeweiligen Vormonat ab Oktober bis Juli abgebucht. Die erste Ab-
buchung erfolgt am 01 .10.2010.

Auf Antrag kann Erlass vom Eigenanteil gewährt werden. Der Eigenanteil kann jedoch nur
erlassen werden, wenn
- der/die Personensorgeberechtigte/n und/oder die Schülerin bzw. der Schüler laufende

Hilfe zum Lebensunterhalt oderArbeitslosengeld ll erhalten oder
- das Einkommen die Einkommensgrenzen nach $ 1 der vorliegenden

Landesverordnung über die Höhe der Einkommensgrenze bei der Schülerbeförderung nicht
übersteigt.

Weitere Informationen über die Höhe der Einkommensgrenzen entnehmen sie bitte
dem Schreiben, das im lnternet (www.sbf.kreis-qermersheim.de) oder dem Antrag bei-
gefügt ist.

Einem Online-Antrag auf Erlass des Eigenanteils fügen Sie die aktuellen Bescheide bzw. die
erforderlichen Einkommensnachweise als elektronischen Anhang bei, im Falle des schriftli-
chen Antrags in einem geschlossenen Umschlag.

Ein Antrag auf Erlass ist für jedes Schuljahr neu zu stellen.

Weiterhin ist der Eigenanteil für höchstens zwei Kinder in einer Familie zu zahlen, wenn alle
Kinder die Sekundarstufe I einer weiterführenden Schule im Kreis Germersheim besuchen.

Bei Verlust der ScoolCard kann gegen Gebühr beim Karlsruher Verkehrsverbund (Telefon:
07 21 | 617075806) ei ne Ersatzfah rkarte bea ntragt werden.

2. MAXX-Ticket

Das MAXX-Ticket ist ein Angebot des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) und gilt ohne
Einschränkung im gesamten VRN-Verbundgebiet, auch an Wochenenden und Feiertagen.
Das MAXX-Ticket ist erhältlich beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar in Mannheim. Die Kos-
ten betragen dezeit 32,50 9Monat (Stand September 2009) und sind für 12 Monate zu ent-
richten. Soweit die Voraussetzungen für die Übernahme von Fahrtkosten vorliegen, kann ein
(Online-) Antrag auf Erstattung von verauslagten Fahrtkosten gestellt werden.
Die Abrechnung erfolgt jährlich zum 31.12. und/oder 31.07.
Sie erhalten dann für bis zu zehn Monate eine Erstattung in der Höhe der Kostenübernahme
einer ScoolCard.

Hausanschrift: Luitpoldplatz 1 ,76726 Germersheim . E-Mail: kreisverwaltung@kreis-germersheim.de . Internet; www.kreis-qermersheim.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag vormittags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag Nachmittag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag

Nachmittag von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Die Fahrpläne hängen in Schulen bzw. an Haltestellen aus.

Weitere Infos zum Thema Schülerbeförderung unter: http:// www.sbf.kreis-qermersheim.de

Wir beraten Sie auch gerne telefonisch:

Frau Kühlmann Telefon: 07274153-418
Frau Müller Telefon: 07274153-335
Frau Klupp Telefon: 07274153-476

Dr. Fritz Brechtel
Landrat

Grundlagen der Schülerbeförderung

Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz - Schulgesetz (Schulc) - in der Fassung vom 30.03.2004 in Verbindung mit
der Satzung und Richtlinien über die Schülerbeförderung des Landkreises Germersheim vom 09.09.2009.

Mit freundlichen Grüßen

ffi


